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M eine Besserung der Lage der Tabiatarbeiter
wünschten .

In der sich anschließenden Beratung über den Vor -
Mschlag des Finanzministeriums begründete dann
Ibg . Seubert ( Ztr . ) den Antrag Wer Las Brennen
- er Roßkartoffeln . Die Abgg . Morgenthaler ( Ztr . )
Md Engelhardt unterstützten den Antrag . Die Abgg .
Ringwald ( natl . ) und ' Venedey ( F . V . ) befaßten sich
Mit einigen Verfügungen über den kleinen Grenzver¬
kehr und baten um Milderung der Bestimmungen . —
Wg . Rehm ( natl . ) empfahl eine weitere Verbreitung
des bargeldilosen Verkehrs . Abg . Belzer ( Ztr . ) und
Mg . Wittemann ( Ztr .) wandten sich lgegen Lias neuer -
üings eingeführte Mahnverfahren . Der letztgenannte
Redner machte verschiedene Steuervorschläge , darunter
die Einführung einer staatlichen Lustbarkeitssteuer .
Auch aus dem Versicherungswesen könne der Staat
eine ergiebige Steuerquelle machen . 1

Abg . Dr . Loch (natl . ) bedauerte im Interesse
der Regierung , daß die von nationalliberaler Seite
verlangte Aebersicht über die Strafnachlässe bei
Steuerhinterziehungen noch nicht vorgelegt wurde .
Es gingen allerlei Gerüchte um , daß die Regierung
ganz unangebrachte Nachsicht über , statt scharf vor¬

zugehen . Das Steuergewissen der Allgemeinheit müsse
mehr geweckt werden , nicht eingeschläfert . Unver¬
ständlich sei , d,aß die Steuerkommifäre in den Straf¬
verfahren wegen Steuerhinterziehung gar nicht ge¬
hört Erden . Der nationalliberale Antrag auf bal¬
dige , genaue Feststellung des steuerbaren Vermögens
im ganzen Reiche fei erfreulicher Weise allgemein
günstig ausgenommen worden . Die vom Reiche für
Veranlagung der Kriegs - und Besitzsteuer dem Ve : an -
lagungspersonal , das außerordentlich große Mehr¬
arbeit geleistet habe , bestimmte Belohnung hätte vom
Finanzministerium schon längst ausbezahlt werden
müssen . Weshalb die Veranlagung dieser Steuer so
beschleunigt worden sei , daß sie bei uns schon bezahlt
wurde , wahren di in anderen Bundesstaaten die Ver¬
anlagung noch nicht beendigt ist , sei nicht ersichtlich .
Auch die zahlreichen Beschwerden bewiesen die Ueber -
hgstung der Arbeit . Das Steuerveranlagiungspersona
müsse stark vermehrt werden , um genaue und ' gerechte
Steuerveranlagungen zu erzielen . Die hierfür ausge -
wendeten Losten kämen tausendfach wieder herein .

Abg . Odenwald ( F . V . ) verlangte eine möglichst
starke Ausprägung von Lteingeld . Von den Schmuck¬
sachen , die in bjas neutrale Ausland gehen , dürfe man

s Verkündigungsblatt

annehmen , daß ein Teil von unseren Feinden gekauft
würde . Demnach sei der Wirtschaftskrieg nach ' dem
Kriege kaum zu Dichten . Abg . Neck ( natl . ) forderte
die Errichtung von Brennholzstellen bei den 'Ge¬
meinden . Abg . Röckel ( Ztr . ) Wünschte , d !aß die Ver¬
pachtung vom Domänenland den Badenern Vorbehal¬
ten bleibt . Abg . Wittemann ( Ztr . ) empfahl eine
staatliche Lustbarkeitssteuer und die Verstaatlichung
der Kinos . Abg . Siedler ( natl . ) bat um eine weitere
Unterstützung des Bades Rappenau .

Finanzminister Dr . Rheinbold bemerkte zu dem
Anträge Seubert über das Brennen der Tobinambur .
daß zu dem Anträge formell das Finanzministerium
zuständig sei . Dieses werde sich aber nach ! dem Stand¬
punkte des Ministeriums des Innern richten , weil
es sich um eine Ernährungsfrage handle . Das Mi -
msterium des Innern fei gegen eine Genehmigung
zum Brennen der Tobinambur , weil man diese viel¬
leicht zum Strecken der Kartoffeln brauche . Sollte
der Antrag Seubert angenommen werden , so werden
die Angelegenheiten nochmals geprüft . ;

Das Haus vertagte sich darauf .

Aus Laden .
* Karlsruhe , 6 . Februar . Oie Fraktion der Zentrums¬

partei
' im badischen Landtag hat anstelle des Abg . Kopf

den Abg . Neuhaus zu ihrem Vorsitzenden gewählt .
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für den Amtsbezirk Ettlingen.
Erscheint jeweils Samstags .

Bezugspreis für Einzelbezug durch die
Post oder vom Verlag vierteljährl . 1 Mk.
Zellenpreis 30 pfg . Kriegszuschlag 10 % .

Druck und Verlag :
Buch - S Steindruckerei 3t . Barth

in Ettlingen .
Telefon 78 . — Kronenstraße 26 .

L 11 . Ettlingen , Donnerstag , den 7 . Februar . 1918 .
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Bekanntmachung .
(Vom 3 . Dezember 1917.)

Versorgung mit Milch und Speisefetten betreffend .
Rechstehcnd wird der Wortlaut unserer Verordnung
:tt Betreffs vom 20. November 1916 (Gesetzes - und
dnungsblatt Seite 327) in der durch die Verordnung

18. November 1917 (Gesetzes - und Verordnungsblatt
1 403) abgeänöerten Fassung bekannt gegeben .
« rlsruhe , den 3. Dezember 1917.

Grotzh . Ministerin « des Innern .
Der Ministerialdirektor :

Weingärtner . Kohlhepp .
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Verordnung .
(Vom 26. November 1917.)

Versorgung mit Milch und Speisefetten betreffend .
1. Einleiiende Bestimmungen .

Sinne der Bnndesratsverordn ung vom 20. JuliW der Bekanntmachung des Kriegsernährungsamts
^ November 1917 ist Landeszentralbehörde das Mi -

des Innern , höhere Verwaltungsbehörde der
Kommissär , untere Verwaltungsbehörde und zu-

c Behörde bas Bezirksamt, ' zuständige Behörde im
des ß 3 Absatz 5 5er Bekanntmachung des Kriegs -
ngsamts vom 3 . November 1917 ist die Landes -

^ den Gemeinden übertragenen Anordnungen er -
! durch den Gemeinöerat (StaStrat ) . Unterläßt die
§d« die nötigen Maßnahmen , so hat sie der Kom -

rband zu treffen .
8 2.

Landesfettstelle ist Landesverteilungsstelle im
sKr Bunbesratsverorbnung vom 20. Juli 1916 : ihrMerj,t r 5(c Bewirtschaftung von Milch . Ihre auf

ergehenden Entscheidungen sind endgültig .
^ Landesfettstelle hat neben den PolizeibehördenBrr kehr mit Milch und Speisefetten sowie deren
, Z zu überwachen . Die Kommunalverbändc und

haben ihr und ihren Beauftragten auf Er -« uskunft über den einschlägigen Geschäftsbetriebund dessen Nachprüfung zu gestatte « .
- -- nn Sinne dieser Verordnung sind Kuhmilch
gebettetem und bearbeitetem Zustand sowie alle
,

»er Bekanntmachung des Kricgsernährungsamts
^ ' vvember 1917 aufgeführten Bestandteile und Er -
^ "on Kuhmilch . Speisefette im Siune dieser Ver -
§ ünd Butter , Butterschmalz , Margarine , Knnst -' '

Schweineschmalz , Speisetalg und Speiseöle .
^ Üversorger im Sinne dieser Verordnung sind die

nebst ihren Haushalts - und denjenigen Wirt -
wrsgen , bei welchen herkömmlich die Gewäh -
Milch und Milcherzrugniffen einen Teil der

bildet . Kuhhalter im Sinne der Vorschriften
^ »Versorgung ist nur , wer Milchvieh für eigenenn eigenen Betrieb hält .

Ü- Umlegungsverfahren .
8 3.

\ n,̂ ,fingung von Milch und Butter (Butter -
^,»77 'Nk versvrgungsbcrechtigte Bevölkerung des

erfolgt nach dem von der Landesfettstelle
nI : nnü vom Ministerium des Innern geneh -

ELungsplan . Aenderungen dieses Umlegungs -

21

Plans infolge veränderter Verhältnisse werden durch die
Landesfettstelle vorbehaltlich der Beschwerde an das Mi¬
nisterium des Innern verfügt .

Der Ueberschuß der Ueberschußverbänöe wird zur
Deckung des Fehlbeüarfs der Bebarfsverbänöe verwendet .Zu diesem Zweck werden den Bedarfsverbänden bestimmte
Ueberschußverbänöe zugewiesen ; die derart verbundenen
Kommunalverbände haben sich hei Erfüllung der ihnen
hieraus erwachsenden Aufgaben gegenseitig zu unter¬
stützen .

8 4.
Die Kvmmunalverbände sind verpflichtet , die ihnen

für die Versorgung der Versorgungsberechtigten des eige¬nen Bezirks sowie für die Versorgung der etwa zugewie¬
senen Bedarssverbünöe mit Milch und Butter aufgege¬benen Mengen aus den kuhhaltenöen Betrieben ihres
Bezirks aufzubringen . Zu diesem Zweck sind die « uf -
zubringenden Mengen durch den Ausschuß des Koinwu -
nalverbandes oder einen von diesem bestellten Unteraus¬
schuß unter Mitwirkung des Bezirkskierarztes und Land¬
wirtschaftslehrers auf die einzelnen Gemeinden zu vertei¬
len . Dabei ist das Ergebnis der jüugsten Biehbestanös --
aufnahme zugrunde zu legen und auf die besonderen
Verhältnisse der einzelnen Gemeinden tunlichst Rücksicht
zu nehmen ; ebenso ist die Zahl der Selbstversorger zu
berücksichtigen . In den städtischen Kommunalverbänden
erfolgt die Umlegung unmittelbar auf • die kuhhaltenden
Betriebe .

Sofern eine Gemeinde erklärt , daß ihr die Aufbrin¬
gung der umgelegten Menge « ich : möglich sei, hat eine
Nachprüfung durch einen Beauftragten oder einen beson¬
deren Beschweröeausschuß stattzufindeu, ' die Kosten hat
d e Gemeinde zu tragen , wenn der Ein 'prnch sich als vn -
vcaiündei erweist . Ist die Gemeinde auch mit dem Er¬
gebnis bcr Nachprüfung nicht einverstanden , so steht ihr
die Beschwerde an die Landessetistellr zu .

Die Kvmmunalverbände und die Bezirksämter haben
die Ablieferung nachdrücklich zu überwachen ; die Korn -
munalverbände haben das hierfür crsorderbiche Personal
einzustellen . Die Namen der Ueberwachungsperionen
sind öffentlich bekannt zu geben . Den Ueberwachungs -
personen sind Ausweiskarten auszuhändigen .

Erfüllt ein Kommunalverband die ihm obliegende
Liefcrungspflicht nicht , so kann ihn das Ministerium des
Innern entsprechend der Minderlieferung bei der Zu¬
weisung von Verteilungswaren kürzen . Der Kommu -
nalverbanö hat die Kürzung auf die säumigen Gemeinden
entsprechend zu verteilen ; er kann säumige Gemeindeu
auch von sich aus kürzen . Letzterenfalls hat er die durch
die Kürzung ersparten Mengen in erster Reihe denjenigen
Gemeinden und Kuhhaltern zuzuwenden , welche ihrer
Ablieferungspflicht am besten nachgekommen , sind . In
der Gemeinde ist die Kürzung auf diejenigen Betriebe zu
verteilen , welche ihre Lieserungspflicht schuldhasterweise
nicht erfüllt haben .

8 5.
Die Gemeinden legen die von ihnen aufzubringenden

Mengen auf die kuhhaltenöen Betriebe um . Die Ge¬
meinde hastet dafür , daß die umgelegten Mengen aufge¬
bracht werden .

Die Umlegung auf die kuhhaltenöen Betriebe in den
Gemeinden erfolgt durch einen Ausschuß (Milchausschutz ) ,
welchem der Bürgermeister oder ein hierfür vom Ge¬
meinöerat besonders ernannter Stellvertreter als Vor¬
sitzender , ein nicht in der gleichen Gemeinde wohnhafter
Beauftragter des Kommunalverbandes des Erzcugungs -
orts sowie der für die Gemeinde gemäß Absatz 4 bestellte
Vertrauensmann angehören . In den städtischen Kom¬
munalverbänden ist ebenfalls ein Milchausschutz zu be-
stellen . Bei der Umlegung auf die kuhhaltenden Betr - ebe
ist den Verhältniffen des einzelnen Betriebs Rechnung zu
tragen ; der eigene notwendige Bedarf des Bett ' -bs ist ihm
zu belassen . Die Umlegung ist allmonatlich zu wieder¬
holen . Für die Umlegung ist eine Liste nach dem von
der Landesfettstelle ausgestellten Muster zu verwendenr

Pfoizhenn . 6 . Febr . Der fett IVs Monaten fah -
nenMchtrge Musketier Karl Leicht aus Offenburg
ist hier festgenommen worden . Er hätte sich die ganze
Zeit hier Herumgetrieben und bei einer Familie Un¬
terkunft gesucht . Schon im Jahr 1917 war er einmal
fahnenflüchtig geworden . Er hat eine große Reihe
schwerer Diebstähle auf dem Gewissen . Frau und
Tochter derjenigen Familie , die ihm Unterkunft ge¬
währte , wurden wegen Hehlerei festgenommen . Man
fand bei ihnen ein großes Diebeslager . '

oc . Mannheim , 6 . Febr . Im Elektrizitätswerk
Ludwigshafen wollten zwei 14 bis 15jährige Bur¬
schen im Freien übernachten und wählten djazu einen
Schlackenhiaufen laus . Durch die entweich,enden Koh -
lengafe fand der eine der Burschen den Erstickungs¬
tod . — Die Stadt Ludwigshäfen , die Ängste Stadt
am Rhein , kann in diesem Jahre auf ein 50jähriges
Bestehen zurückblicken . Die Stadt Ludwigshafen hat
sich außerordentlich entwickelt . Ihre Einwohnerzahl
hat in den letzten Jahren d

'
ie Hunderttausend über¬

schritten .
** Ladenburg , 2 . Febr . Oie Schaffnerin Kuch von

hier stürzte auf der Nebenbahn beim Llebersteigen von einem
. Wagen auf den andern ab und geriet unter den Zug wobei

ihr ein Fuß abgefahren wurde .
** Oonaueschingen , 6 . Febr . Oie Fürsilich -Fürsien -

bergischen Siandesherrschafi hat Notgeld prägen lassen für
Stücke zu 5, io und 50 pfg .

* Badisch Kheinselden , 6 . Febr . In dem benachbarten
schweizerischen Kheinfelden starb unlängst der bekannte ehe¬
malige Scharfrichter Th . Mengks im Alter von 79 Jahren .
Das Schaffrichteramt wurde von der Familie Mengis mehr
als 300 Jahre ausgeübt . 31eben diesem Berufe übte Mengis
auch noch, eben so wie früher seine Tante , die Wahrsage -
kunsi aus . Oie Tante war deshalb eine Berühmtheit im
ganzen Elsaß und im badischen Oberlande . Ihm fehlte
freilich das Geschick der verstorbenen Tante , trotzdem war
der Zudrang zu seiner Weisheit enorm und er sagte ost :
„ Wenn die Leute halt angelogen sein wollen , kann man
ihnen den Gefallen tun "

. And das tat er redlich . Vor
einigen Jahren war auf dem Schwarzwald ein Mädchen
verschwunden . Es wurde allerhand gemunkelt , aber die
Untersuchung förderte nichts zutage . Oer eigene Vater stand
im Verdachte und nachdem er dies effuhr , erklärte er offen,
daß er zum Mengis nach Kheinfelden gehe , seine Unschuld
werde dann schon bewiesen werden . Dies wirkte Wunder .
Man sagte sich, wenn er ein schlechtes Gewissen hätte , ginge
er nicht zum Mengls . Als er nun zum Mengis kam ,
fragte chn dieser, ob er ihm auch alles gesagt

'
habe . Als

der Mann diese Frage bejahte , forderte der Schaffrichter
ihn auf , in den an der Wand hängenden Spiegel ! zu sehen .
„ So . und was haben Sie gesehen ?"

„ Nichts "
, sagte der

Mann . „ Nun , dann gehen Sie nach Haus , und wenn
Sie die Gartentüre öffnen , wird der Mörder in der Nähe
»es Hauses sein ." Oie Medizin wirkte . Nach einigen

Tagen wurde er infolge seines auffälligen Benehmens ver -
hastet und erklärte dann vor dem Untersuchungsrichter .- „ Oer
Mengis in Nheinfelden hat einen Spiegel , wo man jeden ,
!>er eine Schlechtigkeit begangen hat , drin siehst^. Mengis
wurde dann als Zeuge vor Gericht geladen . Oer Richter'
ragte ihn , ob das stimme mit dem Spiegel , worauf

Mengis antwortete ; „ Seid Ihr auch noch so dumm ?"
Wegen Beleidigung eines Beamten erhielt 'Mengis dann
eine Ordnungsstrafe .

kos . Ajusliändische Filme in Deutfchiänd . Im
Jahre 1913 wurden Dr 18 735 000 Mk . ausländische
Filme in Deutschland eingeDhrt . Wenn man bedenkt ,
daß diese Einfuhr zumeist französischer Filme mit
allerlei pikanten und sensationellen Geschichten schon
jahrelang vor dem Krieg betrieben wurde , so muß
man doch sagen , d âß es schade um das schöne Geld ist .
das die Deutschen Dr diesen Schund geopfert haben .



Amtliche Bekanntmachung .

Oie Stelle eines

GeschWsMrers
beim

Kommunalverband Ettlingen
ist sofort zu besetzen. Bewerbungen mit Lebens¬

lauf , Zeugnissen und Gehaltsansprüchen sind bis

zum 12 . ds . Mts . an den Unterzeichneten ein¬

zureichen .

Ettlingen , den 6 . Februar 1918 .

Oer Großh. Amtsvorstand .

Privatanzeigen .

Bekanntmachung .
Scharfschießen betr .

Die (lnteroffi
'
zierschule wird vom 4 . Februar bis ein¬

schließlich 9 . Februar 1918 auf dem Exerzierplatz nördlich
Bruchyaufen mit südwestlicher Schußrichtung ei« Schießen
mit scharfer Munition abhalten . Dauer des Schießens je¬
weils von 8 Uhr vormiitags bis 5 Uhr abends . Das ge¬
fährdete Gelände ist im Norden begrenzt durch die Chaussee
Ettlingen - Mörsch (Präpositwerke von St . Johann aus¬

schließlich) im Osten durch den Malscher landgraben , den
Nord - und Westrand von Bruchhausen , sowie die Chaussee
nach Rastatt ausschließlich , im Süden durch den Südrand
des Hardtwaldes nordwestlich der Zahl 122 , im Westen
durch den Weg Neumalsch -Forchheimer Exerzierplatz bis in

Höhe von Bruchhausen , dann durch den Weg , der -in nord¬

östlicher Richtung nach der Wegegabel Etilingen -Mörsch und

Ettlingen -Iorchheim führt .
Das gefährdete Gelände ist durch .Posten abgesperrt ,

deren Anweisung unbedingt Folge zu leisten ist. Es wird

ausdrücklich bekannt gemacht , daß das Betreten des abge -

sperrten Geländes mit Lebensgefahr verbunden ist.
Ettlingen , den 24 . Januar 1918 .

Gr . Bezirksamt .

Vorstehendes geben wir hiermit bekannt .
Ettlingen , den 30 . Januar 1918 .

Bürgermeisteramt :
H u e g e l. Müller .

Gelberüben -Derkauf .
Am Freitag , den 8 . Februar 1918 , vormistags 8 - 12

Uhr werden in dem Anwesen pforzheimersiraße Nr . 3

(Machol Jakob ) Gelberüben zum Preise von 7 . - Mk . per
Ztr . ausgegeben .

Ettlingen , 7 . Februar 1918 .
B ürgermeisieramt :

Huegel . Müller .

2 Aecker
an der Rasiatter Straße , je 14 Ar , hat zu

verpachten .
Carl Wackher .

Wir haben einen kleinen Vorrat an

Wandkalendern ®
abzugeben .

Buch - & Gteindruckerei R . Barth.

Ettlingen .
Gesucht auf l . Mai zu

mieten

3 - 4 Zimmer -
Wohnung

mit oder ohne Scheuer und
Stall . Angebote unter F . 15
an den „ Kurier " .

Mbl. Zimmer
gesucht .

Angebote an das Reserve -

lazarett hier .

Pachtverträge
empfiehlt

Buchdruckerei 31 Barth .

Zu verkaufen :
Ein paar bereits neue

Nohrstiefel .
Größe 38 . Zu erfragen

Gartenstraße 3,1 . Stock.
Ein sechsteiliger

Hafenstall
zu verkaufen .

Zehntwiesenstraße Ar . 2.
Iftjffp um AusstellungDlllt » eines Reisepasses .
Vordrucke hl

'erv . vorräfi '
g i. der

Buch - & Steindruckerei

_ R . Barth ._
Für die Schristltg . verantw . :

R . Barth in Ettlingen .

Maggiwürze -Derkauf .
Am Freitag , den 8 . F .bruar , nachmittags 2 - 5 Uhr

und Samstag , den 9 . Februar , vormittags 8 — 12 Uhr
wird in der städtischen Verkaufshalle im Rathaus Maggi¬
würze in nachstehender Reihenfolge ausgegeben :

Freitag , den 8 . Februar :

An die Haushalt , d . Buchst . A - G von 2 - 4 Uhr nachm .,
„ . / / /, u u . H — K ,, 4 — 3 ,, ,,

Samstag , den 9 . Februar :

An die Haush . d . Buchst . L - Q von 8 - 9 Uhr vormittags
ff tt tr tt tt R A S , , 9 — 11 , , , ,

ft tr tt tt tt 3 » 3 tt 11 “ 12 tt tt

Die Ausgabe erfolgt gegen Vorzeigen der Nährmittel¬
karien , welche auf der Rückseite abgesiempelt werden . Auf
1 - 4 Personen entfällt V8 Liter und auf mehr als 4 Per¬
sonen '/ < Liter . Der Preis beträgt 80 pfg . für % Ltr .,
1 ,6« Mk . für % Ltr .

Ettlingen , den 7 . Februar 1918 .

Bürgermeisteramt :
Huegel . Müller .

Abweichungen von dem Muster kann die Landesfettstelle
zulassen . Der Kommunalverband des Erzeugungsortes
hat den Vollzug zu überwachen : er hat die Umlegungsliste
mindestens einmal monatlich einzusehen und die Einsicht¬
nahme und Prüfung in der Liste zu vermerken . Dem
Kuhhalter ist der ihn betreffende Inhalt der Umlegungs¬
liste gegen Unterschrift zu eröffnen , bei Verweigerung der
Unterschrift hat der Milchausschuß die Eröffnung zu be¬
scheinigen ..

Gegen die Umlegung auf die kuhhaltenden Betriebe
ist die Beschwerde an den Gemeinderat und gegen dessen
Entscheidung weitere Beschwerde an den Kommunalver -
baud des Erzeugungsortes zulässig , welcher endgültig
entscheidet . Der Kommunalverband hat vor seiner Ent¬
scheidung die Verhältnisse des Betriebs durch Sachverstän¬
dige prüfen zu lassen : geeignetenfalls ist ein unvermu¬
tetes Probemelken vorzunehmen . Beschwerde und weitere
Beschwerde sind innerhalb drei . Tagen nach Eröffnung
der Entscheidung anzubringen : die Kosten hat der Be¬
schwerdeführer zu - tragen , wenn sich die Beschwerde als
unbegründet erweist . In den städtischen Kommunalver -
bändcn ist die Beschwerde beim Kommunalverband anzu¬
bringen , welcher nach Anhörung von Sachverständigen
endgültig entscheidet .

Die Erfüllung der Ablieferungspflicht ist in jeder
Gemeinde von einem durch den Gemeinderat bestellten

.Vertrauensmann zu überwachen , welcher vom Bezirks¬
amt zu verpflichten ist. Der Vertrauensmann hat ein
Verzeichnis der kuhhaltenden Betriebe nach dem von der
Landesfettstelle aufgestellten Muster zu führen : Abwei¬
chungen kann die Landesfettstelle zulassen . Das Verzeich¬
nis ist stets auf dem Laufenden zu halten . Kuhhalter ,
welche ihrer Ablieferungspflicht ohne triftigen Grund
nicht Nachkommen , hat der Vertrauensmann sofort dem
Kommunalverbanö des Erzeugungsorts und dem Bür¬
germeisteramt anzuzeigen . Auch hat er dem Gemeinderat
zwecks etwaiger Aufnahme der in Betracht kommenden
Kühe in die Liste der als Schlachtvieh vorgemerkten Tiere
Anzeige zu erstatten . In leichteren Fällen soll zunächst
eine Verwarnung eintreten .

In den einer Bedarfsgemeinöe zugeteilten Ueber -
schußgemeinden hat die Bebarfsgcmeinde eine .Sammel¬
stelle einzurichten . In den übrigen Gemeinden hat die
Gemeinde auf Verlangen des Kommunalverbands oder
der Landesfettstelle gleichfalls eine Sammelstelle einzu¬
richten . Der Inhaber der Sammelstelle hat ein Ver¬
zeichnis über die Höhe der täglichen Ablieferung aus jedem
einzelnen Betrieb zu führen . Erfüllt ein Kuhhalter feine
Ablieferungspflicht nicht , so hat dies der Inhaber der Sam -
melstclle sofort dem Vertrauensmann mitzuteiken .

Der Vertrauensmann und der Inhaber der Sam¬
melstelle haben dem Gemeinderat . den Mitgliedern des
Ausschusses , den Beauftragten der Landesfettstelle , des
Kommunalvcrbands des Erzeugungsorts und der etwa
zugewiescnen Beöarfsgemeinde auf Verlangen Einsicht in
das von ihnen geführte Verzeichnis sowie die Fertigung
von Abschriften und Auszügen zu gestatten .

In größeren Gemeinden können bef Bedarf mehrere
Milchausschüsse und Vertrauensmänner bestellt und meh¬
rere Sammclstellcn eingerichtet werden .

8 6.
Die Kuhhalter sind verpflichtet , die ihnen aufgege¬

bene Lieferung in frischer Vollmilch von guter Beschaf¬
fenheit auszuführen .

In den Gemeinden , in welchen Sammelstcllen beste¬
hen , haben die Kuhhalter , soweit nicht eine Ausnahme ge¬
mäß Satz 2 u . 3 u . Abs . 8 in Betracht kommt oder eine an¬
derweitige Vereinbarung getroffen ist , die ihnen zur Liefe¬
rung aufgegebenc Milch zu der Sammclstelle zu bringen .
In Hofgemeindcn und für Einzelhöfe außerhalb des
Ortsetters besteht diese Verpflichtung nicht : im Streitfälle
entscheidet der Kommunalverband des Erzeugungsorts
vorbehaltlich der Beschwerde an die Landesfettstelle . Wei¬
tere Ausnahmen kann die Landesfettstelle zulassen : eine
Ausnahme ist insbesondere dann zuzulassen , wenn es sich
um

'
Beibehaltung des bisherigen Zustandes handelt , so¬

fern hieraus keine für die Allgemeinheit schädlichen Folgen
entstanden oder zu befürchten sind . In den angeführten
Ausnahmcfällen ist die Milch vom Sammler abzuholen ,
soweit sie nicht auf Grund freier Vereinbarung zur Sam¬
melstelle gebracht wird oder soweit nicht eine unmittelbare
Abgabe an die Verbraucher gemäß Absatz 3 zulässig ist.

Die unmittelbare Abgabe der abzuliefernden Mengen
an die in der gleichen Gemeinde wohnenden Verbraucher
ist den Erzeugern in Hofgemeinden und Gemeinden , in
welchen Sammelstellen nicht bestehen , allgemein gestattet ,
in anderen Gemeinden mit Genehmigung der Lanöesfett -
stelle . Die Abgabe darf nur an die von der Gemeinde¬
behörde zugcwiesenen Verbraucher und nur in der auf -
gegebeücn Menge stattfinden .

Statt Karten .

Danksagung .
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme

bei dem so schweren Verluste meines lieben
Mannes , unseres guten Vaters des

Kaufmann RichardKöhler
Unteroffizier im Res . -Znf . -Rgt . Nr . 109

sprechen wir allen unseren herzlichsten Dank aus .

Ettlingen , den 7 . Februar 1918 .

Fm Namen der trauernden Hinterbliebenen :

Frau Luise Köhler Wttv ., geb . Carl ,
Fritz Köhler .

Wer entgegen den vorstehenden Bestimmungen j
oder Milcherzeugnisse abgibt oder erwirbt — auck
Tauschverkehr — oder den Versuch hierzu untern !
ist strafbar .

8 7.

Ergeben sich Schwierigkeiten gegen die Abgabe
Vollmilch wegen der Entlegenheit einzelner kuhhaltr
Betriebe oder weil der Empfänger der Vollmilch
ausnahmsweise nicht verwerten kann , so kann zwf
dem Lieferungs -Pflichtigen und dem Empfänger statt
Lieferung von Vollmilch die Lieferung von Butter
Magermilch oder von Butter und Quark vereinbart !
den . Kommt eine Einigung nicht zustande , so entjch
das Bezirksamt des Erzeugungsorts über die Art
Lieferung , vorbehaltlich der Beschwerde an die San
settstelle .

Bei der Lieferung von Butter und der entspreche:
Menge von Magermilch oder Quark werden ein !
Vollmilch 32 Gramm Butter und 0,8 Liter Maaew
ferner ein Liter Magermilch 100 Gramm Quark qi
gestellt . Wird die Magermilch dem Kuhhalter belass «
erhöht sich die für einen Liter Vollmilch abzuliest
Buttermenge auf 35 Gramm .

Ausnahmsweise kann der Empfänger mit dem
ferungspflichtigen statt der Lieferung von Butter die
ferung von Rahm mit mindestens 25 v . H . Fcttgi
vereinbaren .

8 8.
Hat ein Kommunalverband auf Grund des Ui

gungsplanes Milch an einen anderen Kommunalveck
abzugeben , so wird er bei der Umlegung auf die
meinden in der Weise verfahren , daß er dem Bcdj
kommunalverbanö bestimmte Gemeinden , aus welch«
Bedarfsverbanö die vom Ueberschußverband bezeichn !
Mengen zu erhalten hat , zuweist . Die anderen Gew
den seines Bezirks wird sich der Ueberschußverbavts
die Milch - und Fettversorgung der Versorgungsberol
ten seines Bezirks Vorbehalten .

Auch in den einer Bedarfsgemeinöe zugewiesc
Gemeinden hat der Kommunalverband die BerforgE
Versorgungsberechtigten des Erzeugungsortes mit H
und Fett sicherzustellen . Ihre Versorgung erfolgt )
weder durch die Sammelstelle oder , wo eine Ausisß
gemäß § 6 Absatz 8 zugelassen ist , durch Verweist «
einen bestimmten Kuhhalter , die Versorgung mit j
gegebenenfalls auch durch Zuweisung von Fett r»1
Gemeinde zur Untervertetlung . j

Diejenigen Mengen von Milch , welche am 15. 1
1910 durch den Handel in andere Gemeinden geleitet »
den sind , müssen auch künftighin in diese GemeinMs
bracht werden . Für den Absatz der Milch sind tstss
der Einfuhrgemeinde getroffenen Anordnungen ■
gebend . Die Landesfettstelle kann die MilchlieferÄ
beziehungen anderweit regeln / .

Bej der Zuweisung von Gemeinden an eine BM
gemeinde ist darauf Rücksicht zu nehmen , daß dieserM
Absatz 3 bezeichnetcn Milchmengen nicht zukommen,

'
W

sie ihr nicht bisher zugeleitct wurden . Erfüllt die ck
Redarfsgemeinöe zngewiesene Gemeinde ihre SOTJ
rungspflicht nicht , so können der Kommunalverbm «
Erzeugungsorts oder die Landesfettstelle vorbeW
der Beschwerde an das Ministerium des Innere ?
ordnen , daß die den Vcrsoraungsbercchtigten der | 1
rnnasgemeinde zustehenden Mengen vorübergch ^ ^
kürzt werden : eine Kürzung der den Vollmili ^
gungsbercchtigtcn zustehenden Mengen Vollmilch ?
nicht erfolgen .

Glaubt ein Bedarfsverbanö , daß bei der Zuw ^ j
der Gemeinden seine berechtigten Interessen nickt Kg
sind , so steht ihm die Beschwerde an die LandesfettstAß

8 9. j
Der Kommunalverband wird die ihm geliefert ? «

milch zum Teil als solche seiner Bevölkerung MW
zum Teil zur Herstellung von Butter , Buttermil » M
germilch und Quark verwenden . j

Soweit Milchabsatzgenofsenschaften und
genossenschaften bestehen , sind die KommunalveM
verpflichtet , deren Einrichtungen gegen eine ensspE
Vergütung zu benützen . Bei MolkercigenosscnmZ
können sie sich auch mit der Lieferung von ButttfZ
Magermilch oder Quark durch die MolkereigenoffW
begnügen . Kommt über die Höhe der VergütiNW
die Benützung der Einrichtungen eine EinigunSH
zustande , so entscheidet die Landesfettstelle cndgültiW

(Fortsetzung in der nächsten NE
22
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